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RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 33/2004
Betreff:

Eintragung in die Schulranglisten für das Schuljahr 2004/05 – Neue Hinweise
Sehr geehrte Frau Direktorin,

sehr geehrter Herr Direktor!

Als Ergänzung zum eigenen Rundschreiben Nr. 24/2004 vom 5. Mai 2004 teile ich Ihnen folgende Hinweise zur Erstellung der Schulranglisten mit.
1. Lehrpersonen ladinischer Muttersprache
Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 10. Mai 2004 einige Aufsichtsbeschwerden von Lehrpersonen angenommen, die vom ordentlichen Wettbewerb wegen des fehlenden „Ladinischkolloquiums“ ausgeschlossen worden waren. Weiters ist die Landesregierung der Auffassung, dass diese Auslegung im Sinne der Gleichbehandlung auf alle Lehrpersonen auszudehnen ist, die ladinischer Muttersprache sind und an deutschen Schulen unterrichten wollen.

Demnach müssen Lehrpersonen ladinischer Muttersprache folgende Voraussetzungen besitzen, um an Schulen mit deutscher Unterrichtssprache unterrichten zu können:

· Nachweis über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache,
· Maturadiplom bzw. Diplom der staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule, das an einer deutschen oder ladinischen Oberschule erworben wurde.

2. Bewertung von Studientiteln, die in Österreich erworben wurden
Der Beschluss der Landesregierung Nr. 1397 vom 3. Mai 2004 sieht vor, dass [nur] in Österreich erworbene Studientitel, die in Italien gemäß dem italienisch-österreichischen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung akademischer Grade und Titel anerkannt wurden, auf Grund der diesem Notenwechsel beigefügten Umrechnungstabelle bewertet werden.

In einem kürzlich erlassenen Urteil hat das Arbeitsgericht Bozen verfügt, dass im Sinne des EU-Rechts die Umrechnungstabelle, die zwischen Österreich und Italien besteht, auch auf Studientitel anzuwenden ist, die in Österreich erworben und auf Grund anderer Bestimmungen als dem eingangs erwähnten Notenwechsel in Italien anerkannt worden sind (z.B. auf der Grundlage des Artikels 427 Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 297/1994 oder des Artikels 38 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001).

Das heißt, dass die Umrechnung der Benotung dieser Studientitel in derselben Art und Weise erfolgt wie jene der Studientitel, die im italienisch-österreichischen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung akademischer Grade vorgesehen ist. Das bedeutet, dass Lehrpersonen die Bestätigung über die Gesamtnote vor der Veröffentlichung der provisorischen Schulranglisten (= voraussichtlich 29. Juli 2004) vorlegen müssen und die Schule dann die Umrechnung gemäß Tabelle laut Notenwechsel und Beschluss Nr. 1397/2004 vornimmt (siehe auch die Rundschreiben Nr. 50/2003  und Nr. 13/2004).
3. Andere kulturelle bzw. berufliche Titel

Laut Buchstabe B) der Bewertungstabelle können als kulturelle und berufliche Titel nur Diplome und Bescheinigungen von Ausbildungen mit individuellem Abschlussexamen bewertet werden, welche an staatlichen und nicht staatlichen Universitätseinrichtungen mit Anerkennung für die Ausstellung rechtlich wirksamer Titel erworben worden sind. Weiters können für Diplome nur Punkte zuerkannt werden, wenn die Kurse von den oben genannten Universitätseinrichtungen durch eigene Genossenschaften oder in Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen oder privaten Körperschaften durchgeführt wurden.

Aus diesem Grund können Kurse, welche von der Autonomen Provinz Bozen (z.B. Berufsbildung Südtirol, Grundlehrgang für Bibliothek, Befähigungslehrgang für Gemeindesekretäre), vom Schulamt (z.B. Kurse im Rahmen der Lehrerfortbildung, INTEL-Zertifikat), vom Pädagogischen Institut oder von Verbänden und Vereinen (z.B. ECDL-Führerschein, ASM-Kurse, Kapellmeisterausbildung, Bademeisterprüfung) durchgeführt werden, zurzeit nicht berücksichtigt werden.

4. Veröffentlichung der Schulranglisten

Die provisorischen Schulranglisten werden – wie im Rundschreiben Nr. 31/2004 angekündigt – voraussichtlich am 29. Juli 2004 veröffentlicht. Die Lehrpersonen können in den folgenden zehn Tagen Einspruch gegen die Ranglisten erheben. Die definitiven Schulranglisten werden dann am 11. August 2004 veröffentlicht.

Sie werden gebeten, den Lehrpersonen die notwendigen Informationen weiterzugeben und die Gesuchsvordrucke zur Verfügung zu stellen. 

Mit freundlichen Grüßen


DER SCHULAMTSLEITER


Dr. Peter Höllrigl
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